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§ 48 Weingesetz 2009
Probenentnahme

 Weingesetz 2009 - Weingesetz 2009

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Die Betriebsinhaber, Stellvertreter oder Beauftragten sind verp ichtet, auf Verlangen des Bundeskellereiinspektors

anlässlich der Nachschau Proben zur Kost oder zur Untersuchung auszufolgen oder dem Bundeskellereiinspektor die

Entnahme von Proben zu gestatten. Die Proben sind von Erzeugnissen gemäß § 1, von Weinbehandlungsmitteln, von

Stoffen gemäß § 32 sowie von Rückständen der Weinbereitung wie Weinstein, Geläger, Trub oder Trester zu ziehen.

(2) Die Probe zur Untersuchung hat eine für die ordnungsgemäße Untersuchung ausreichende Menge zu umfassen.

Die Probe ist so zu versiegeln oder zu plombieren, dass eine Entfernung des Verschlusses ohne Verletzung des Siegels

oder der Plombe nicht möglich ist. Ein Teil der Probe dient als Material für die amtliche Untersuchung, ein anderer Teil

ist der Partei zu Beweiszwecken als Gegenprobe zurückzulassen.

(3) Der Bundeskellereiinspektor hat über die entnommenen Proben der Partei eine Bestätigung in Form eines

Durchschlages oder einer Zweitschrift der Niederschrift auszufolgen.
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